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ANTRAG AUF TRINKWASSERVERSORGUNG 
 
 

 Anzuschließendes Gebäude / Grundstück 

  
 

 Straße, Haus-Nr. bzw. Flur, Flurstück, Gemarkung 
  

 
 Postleitzahl , Ort 

 

 Kunde / Antragssteller: 
Postanschrift   

Tel. 

  
  

 
 Name, Vorname 
  

 
 Straße, Haus-Nr. 
  

 
 Postleitzahl, Ort 

 

 Es sollen über den Trinkwasserhausanschluss versorgt werden: 

Anzahl der Wohnungen  
    

3.1 Art der Anlagen Anzahl Gesamt      Neuanschluss *)   Änderung / Umlegung 

    

    

    

    

Nach dem DVGW Arbeitsblatt GW 0190 und der VDE Sicherheitsvor-
schrift 0190 ist die Benutzung der Wasserleitungen zur Erdung elektri-
scher Anlagen nicht erlaubt. 
Der Einbau einer Druckerhöhungsanlage ist mit den technischen Daten 
den GWBS anzuzeigen. 

 
 

 
Summe: 

   *) Dem Antrag bitte einen Übersichtsplan und einen Bauplan mit 
gewünschter Leitungsführung beifügen 

 

 Ich verpflichte mich, die genannte(n) Trinkwasseranlage(n) gemäß den gültigen Bestimmungen der AVB-WasserV, der TRWI, den anerkannten Regeln der Technik, sowie 
den technischen Anschlussbedingungen der GWBS durch ein Vertragsinstallationsunternehmen (VIU) auszuführen zu lassen. 

  
 

 Vertragsinstallationsunternehmen VIU (Name) VIU-Vertragsnummer 
  

 
 Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort Telefon 
 

 Mit der Ausführung und dem Betrieb der Anschluss- und Installationsanlage(n) auf meinem Grundstück bin ich, unter Anerkennung der AVB-WasserV, einverstanden. 
  

 
 Grundstückseigentümer (Name, Straße, Haus-Nr., Ort) Telefon 
  

 
 Ort, Datum Unterschrift des Grundstückseigentümers 
 

 
 
Die Lieferbedingungen und die AVB-WasserV stehen bei den GWBS zur Einsicht zur Verfügung. Daten aus dem Trinkwasserversorgungsvertrag werden zum Zwecke der 
Datenverarbeitung gespeichert. 

 Ich / wir verpflichte(n) mich / uns, innerhalb eines Jahres nach Herstellung des Hausanschlusses die Trinkwasserversorgung aufzunehmen. 

 Die hinter der Hauptabsperreinrichtung durchzuführenden Arbeiten dürfen nur durch ein zugelassenes Vertragsinstallationsunternehmen nach den DVGW-Richtlinien und 
DIN-Vorschriften ausgeführt werden. 
 
 

 Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers 
  

 wird von den GWBS ausgefüllt     

 Berechnungslänge ab Straßenmitte bis HAE _____________________ m Angebot an Antragssteller: am: ___________________ 

 Gemeinsame Verlegung mit Erdgas ja   nein   Übernahmebestätigung zurück: am: ___________________ 

 Kostenermittlung: Pauschale _____________________ € Vorauszahlung bezahlt: am: ___________________ 

  Mehrlänge ___________ m x ______________ €/m _____________________ € Anschluss hergestellt: am: ___________________ 

  Gesamt: _____________________ € Komm. Nr.  ___________________ 

 Vermerke: 

 
  

  

       

 Dem Antrag wird zugestimmt    nicht zugestimmt     

  Datum,  Unterschrift GWBS   

Bei Rückfragen:  (06834) 85-130 03/2006 

Gas- und Wasserwerke Bous-Schwalbach GmbH, Saarbrücker Straße 195, 66359 Bous, Telefon: (06834) 85-0, Telefax: (06834) 85-145,  www.gwbs.de; info@gwbs.de 
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Wenn die Installation abweichend vom Antrag auf Trinkwasserversor-
gung erstellt wurde, ist ein neuer Antrag zu stellen 

Hinweis: 
Mit dem Antrag auf Inbetriebsetzung ist in Absprache mit den GWBS 
ein Strangschema einzureichen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gas- und Wasserwerke 
Bous-Schwalbach GmbH 
Postfach 11 52 
 
66353 Bous  

Antrag auf Inbetriebsetzung einer Trinkwasseran-
lage für nachstehend beschriebene(n) Anlage(n) 
 

 Anzuschließendes Gebäude / Grundstück 

  
 

 Straße, Haus-Nr. bzw. Flur, Flurstück, Gemarkung 
  

 

 Postleitzahl , Ort 
 

 Kunde / Antragssteller:   Tel. 

  
  

 

 Name, Vorname 
  

 

 Straße, Haus-Nr. 
  

 

 Postleitzahl, Ort  
 

 Die Trinkwasseranlage(n) ist (sind) gemäß den gültigen baurechtlichen Bestimmungen, den anerkannten Regeln der Technik sowie den technischen Anschlussbe-
dingungen der GWBS erstellt worden. Die Anlage(n) wurde(n) der vorgeschriebenen Prüfung nach DIN 1988 unterzogen und für dicht befunden. Die installierten 
Materialien entsprechen, soweit dies erforderlich ist, den für sie gültigen Normen und Richtlinien und sind entsprechend gekennzeichnet. 

  
 
Der Einbau des Zählers kann ab _______________________________ nach Terminabsprache vorgenommen werden. Die Inbetriebsetzung erfolgt danach durch 
das Vertragsinstallationsunternehmen. 

  

 Ort, Datum Verantwortlicher Fachmann Unterschrift und Stempel des VIU 
 

 Der Kunde / Antragsteller bezieht und die GWBS liefern zu den jeweiligen Allgemeinen Bedingungen Wasser für den in diesem Antrag angegebenen Bedarf. Mit 
seiner Unterschrift bestätigt der Kunde / Antragsteller den Vertragsabschluss 

  

 Ort, Datum  Unterschrift des Kunden / Antragstellers 

 wird von den GWBS ausgefüllt 

 
Die vom Vertragsinstallateur fertig gemeldete(n) Anlage(n) kann (können) in Betrieb genommen werden. ja  nein  

 Ort, Datum  Unterschrift GWBS 

Bei Rückfragen:  (06834) 85-130 03/2006 

Gas- und Wasserwerke Bous-Schwalbach GmbH, Saarbrücker Straße 195, 66359 Bous, Telefon: (06834) 85-0, Telefax: (06834) 85-145,  www.gwbs.de; info@gwbs.de 
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Gas- und Wasserwerke Bous-Schwalbach GmbH, Saarbrücker Straße 195, 66359 Bous, Telefon: (06834) 85-0, Telefax: (06834) 85-145,  www.gwbs.de; info@gwbs.de 

 

an die Gas- und Wasserwerke Bous-Schwalbach GmbH 
 

(Anlage zur „Fertigmeldung auf Inbetriebsetzung einer Trinkwasseranlage“) 

 
 

Wasserinstallation nach DIN 1988/TRWI Datum: 

 
 

vom Vertragsinstallateur (VIU) auszufüllen  

 
 
 
Gemäß Auftrag wurden folgende Anlagenteile installiert: 
 
 
Baustelle: _________________________________________________________________ 
 Ort, Straße 

 
 
Bauherr: __________________________________________________________________ 
 Name, Vorname 

 
 Typ Fabrikat 

  Rückflußverhinderer   

  Rohrtrenner   

  Strangbelüfter   

  Einzelsicherung   

  Druckminderer   

  Feinfilter   

  Leitungen Stahl verzinkt   

  Leitungen Kupfer   

  Leitungen Kunststoff   

  Warmwasser Zentralversorgung   

  Warmwasser Einzelversorgung   

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ ____________________________ 
Ort, Datum  Vertragsinstallationsunternehmen  
  (Stempel u. Unterschrift) 
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Merkblatt Inbetriebsetzung einer Trinkwasseranlage und deren 

bestimmungsgemäßer Betrieb 

 

Die Inbetriebsetzung einer Trinkwasseranlage kann frühestens dann erfolgen, wenn: 

 

1. Der Anlagenersteller ( VIU ) den Inbetriebsetzungsantrag einer Trinkwasseranlage bei den GWBS 

eingereicht hat ( Vorlaufzeit min. 1 Arbeitstag ) 

 

2. Die Trinkwasseranlage betriebsbereit fertiggestellt ist 

 

 

3. Normen und Richtlinien eingehalten worden sind und die Bauteile dementsprechende Kennzeichnung 

aufweisen ( CE oder DVGW ). 

 

4. Keine sonstigen Bedenken hinsichtlich des sicheren Betriebes bestehen ( z.B. unzulässige Verbindung 

zwischen Trinkwasser- und Nichttrinkwasserleitung ) 

 

 

5. Der bestimmungsgemäße Betrieb gewährleistet ist 

 

Unmittelbar nach  dem Einbau  des  Zählers,  erfolgt  das Inbetriebsetzen  der  Kundenanlage  und  die  

Einweisung  für  den  Betreiber,  durch  das  Installationsunternehmen. 

Diese Vorgehensweise ist sowohl bei Erstinbetriebnahmen als auch bei Wiederinbetriebnahmen zu beachten ! 

 

Ist einer der o.g. Punkte nicht erfüllt, wird kein Wasserzähler installiert ! 

 

 

 

 

( Während der Bauphase besteht die Möglichkeit, durch die GWBS,  einen Bauwasserzähler zu installieren ) 

 

 

 



 

 

Hinweise Bestimmungsgemäßer Betrieb Trinkwasseranlage 

Quellen: 

Techn. Regeln für Trinkwasserinstallationen DIN EN 806-5 

Abs. 7: 

Installationen, die nach ihrer Fertigstellung nicht innerhalb von 7 Tagen in Betrieb genommen oder die länger 

als 7 Tage stillgelegt werden, sind entweder an der Hauptabsperrarmatur abzusperren und zu entleeren oder 

das Wasser ist regelmäßig zu erneuern. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VDI/DVGW 6023 Hygiene in Trinkwasser-Installationen 

Anforderungen an Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung 

Die Richtlinie gilt für alle Trinkwasser-Installationen auf Grundstücken und in Gebäuden; sie soll sinngemäß für 

alle anderen Trinkwasser-Installationen angewendet werden, insbesondere auch mobile Anlagen, z.B. auf 

Wasserfahrzeugen. Sie gibt Hinweise für die Planung, Errichtung, Inbetriebnahme, Nutzung, Betriebsweise und 

Instandhaltung aller Trinkwasser-Installationen. 

Auszug: 

Entnahmestellen  dürfen nur  noch  dann  geplant  werden  ,  wenn  deren  Nutzung innerhalb von 72 Stunden 

gewährleistet  ist ! 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 

Tel. 06834 –  85 130 
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Mustervorlage Pläne (Bitte dem Antrag beilegen.)



Mustervorlage Pläne (Bitte dem Antrag beilegen.)



Mustervorlage Pläne (Bitte dem Antrag beilegen.)
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Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit  
Wasser aus dem Versorgungsnetz der GWBS GmbH 
 
 

 
 
 

Anlage II zur AVBWasserV 
 

- Kosten für die Herstellung und Veränderung des Wasserhausanschlusses -  
(gültig ab 01. Juli 2020) 

1 Vertragsabschluss 
Die Gas- und Wasserwerke Bous-Schwalbach GmbH (GWBS) schließen den 
Versorgungsvertrag mit dem Eigentümer des anzuschließenden Grundstü-
ckes ab. In Ausnahmefällen kann der Vertrag auch mit dem Nutzungsberech-
tigten z. B. Mieter, Pächter, Erbbauberechtigten, Nießbraucher abgeschlos-
sen werden. 
Tritt an die Stelle eines Hauseigentümers eine Gemeinschaft von Wohnungs-
eigentümern im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes vom 15.03.1951, 
so wird der Versorgungsvertrag mit der Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer abgeschlossen. Jeder Wohnungseigentümer haftet als 
Gesamtschuldner. Die Wohnungseigentümergemeinschaft verpflichtet sich, 
den Verwalter oder eine andere Person zu bevollmächtigen, alle Rechtsge-
schäfte, die sich aus dem Versorgungsvertrag ergeben, mit Wirkung  für und 
gegen alle Wohnungseigentümer mit den GWBS abzuschließen und perso-
nelle Änderungen, die Haftung der Wohnungseigentümer berühren, den 
GWBS unverzüglich mitzuteilen. Wird ein Vertreter nicht benannt, so sind die 
an einen Wohnungseigentümer abgegebenen Erklärungen der GWBS auch 
für die übrigen Eigentümer rechtswirksam. Das gleiche gilt, wenn das 
Eigentum an dem versorgten Grundstück mehreren Personen gemeinschaft-
lich zusteht (Gesamthandeigentum und Miteigentum nach Bruchteilen).  

2 Antrag auf Wasserversorgung 
Der Antrag auf Wasserversorgung und die Herstellung des Hausanschlusses 
muss auf einem bei den GWBS erhältlichen Vordruck von dem Grund-
stückseigentümer gestellt werden. Dem Antrag sind ein Ergänzungsplan mit 
Eintragung des Gebäudes sowie eine Bauzeichnung mit Kellergrundriss bei-
zufügen aus der ersichtlich ist, an welcher Stelle der Hausanschluss in das 
Gebäude eingeführt werden soll. Insbesondere sind folgende Angaben zu 
machen: 
a) Geräteausstattung der Wohnungen unter Angabe der einzelnen An-

schlusswerte bzw. des maximalen stündlichen Wasserbedarfs. 
b) bei gewerblichen, industriellen und sonstigen Vorhaben, die Anschluss-

werte der vorgesehenen Verbrauchseinrichtungen bzw. der maximale 
stündliche Wasserbedarf. 

3 Hausanschluss  
Jedes Grundstück oder jedes Haus muss einen eigenen Anschluss an die 
Versorgungsleitung haben. Als Grundstück gilt ohne Rücksicht auf die 
Grundbuchbezeichnung jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine 
selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet. Befinden sich auf dem 
Grundstück mehrere zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmte 
Gebäude, so können die GWBS für jedes dieser Gebäude insbesondere 
dann, wenn ihnen eine eigene Hausnummer zugeteilt ist, die für Grundstücke 
maßgeblichen Bedingungen anwenden. Grundsätzlich erhält jedes 
Grundstück nur einen Hausanschluss. Entsprechen die GWBS in besonders 
gelagerten Fällen dem Antrag auf Herstellung eines zweiten 
Hausanschlusses, so hat der Anschlussnehmer für diesen die tatsächlichen 
Herstellungskosten zu erstatten. Der Abnehmer erstattet den GWBS die 
Kosten für die Erstellung des Hausanschlusses. 

 
Für die Herstellung eines Wasserhausanschlusses bis einschl. 1½" -bei Lei-
tungsquerschnitten über 1½“ erfolgt die Berechnung nach Aufwand- werden 
folgende Kosten berechnet: 
 
3.1 Für den Anschluss an die Versorgungsleitung, die Verlegung der 

Hausanschlussleitung einschl. Tiefbauarbeiten bis zur Hauptabsperrein-
richtung, die Hauseinführung (1 Mauerdurchbruch) und die Hauptab-
sperreinrichtung, unabhängig von der Länge der Hausanschlussleitung 
und der Lage der Versorgungsleitung: Pauschal 1.312,50€ (1.250,00 
€). 

 
3.2 Überschreitet die Entfernung von Straßenmitte bis zur Hauptab-

sperreinrichtung die Länge von 6,00 m, so werden unabhängig von der 
tatsächlichen verlegten Rohrlänge je angefangene Meter Mehrlänge zu-
sätzlich 73,50 € (70,00 €) berechnet. 

 
Kosten für zusätzliche Mauer- und Deckendurchbrüche werden nach Auf-
wand berechnet. 
 
Für die Umänderung des Hausanschlusses, die durch eine Änderung oder 
Erweiterung der Anlage des Anschlussnehmers erforderlich oder aus 
anderen Gründen von ihm veranlasst werden, sind vom Anschlussnehmer 
die Herstellkosten zu erstatten. Dies gilt auch für Anschlüsse, die 
vorübergehenden Zwecken dienen und deren spätere Beseitigung (z.B. für 
Baustellen, Schausteller usw. und Versorgungsanlagen außerhalb der be-
bauten Ortslage). Sollen auf Grund einer Gesamtplanung Wohngebiete, 
Gewerbegebiete, Siedlungen oder dergleichen an das Leitungsnetz 
angeschlossen werden, können abweichende Sondervereinbarungen 

getroffen werden; dies gilt ebenfalls für Gewerbe- und Industrieanschlüsse 
sowie größere Wohneinheiten. 

 
 
 
Die Erdarbeiten auf dem Grundstück des Anschlussnehmers werden durch 
die GWBS oder deren Beauftragte durchgeführt. Sie werden sich bemühen 
die Beschädigung der evtl. befestigten oder bepflanzten Oberflächen mög-
lichst gering zu halten. Die Wiederherstellung der Oberflächen außerhalb des 
öffentlichen Verkehrsraumes und die gärtnerische Rekultivierung obliegen 
dem Anschlussnehmer. Der Anschlussnehmer hat die baulichen Vorausset-
zungen für die sichere Errichtung des Hausanschlusses, sowie die Räumlich-
keiten für die Hauptabsperrvorrichtung und die Messeinrichtung zu schaffen. 
Eine Überbauung und Überpflanzung des Hausanschlusses ist nicht 
statthaft. Die Freilegung der Hausanschlussleitung muss zu notwendi-
gen Unterhaltungs-, Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten stets ohne 
Behinderung möglich sein. Entstehende Mehrkosten durch Befestigung 
der Hausanschlusstrasse sind vom Kunden zu tragen. 

4 Allgemeines 
Mit der Verlegung des Hausanschlusses sind die GWBS berechtigt, auf dem 
Grundstück und an den Gebäuden Hinweisschilder anzubringen. 

5 Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 
Nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 können die GWBS die Anbringung eines Wasserzäh-
lerschachtes u.a. verlangen, wenn die Anschlussleitung unverhältnismäßig 
lang ist. Unverhältnismäßig lang im Sinne von § 11 Abs. 1 Ziffer 2 ist die An-
schlussleitung dann, wenn sie ab Straßenmitte eine Länge von 15 m über-
schreitet.  

6 Kundenanlage 
Schäden an der Kundenanlage müssen ohne Verzug beseitigt werden. 

7 Inbetriebsetzung 
Die Inbetriebsetzung des Hausanschlusses sowie der erstmalige Einbau des 
Wasserzählers ist mit den Pauschalkosten gemäß Ziffer 3.1 abgegolten. 
Wenn die Anlage nach Außerbetriebnahme, z.B. wegen Änderung, Erweite-
rung, Erhöhung des Anschlusswertes erneut angeschlossen oder in Betrieb 
genommen wird, werden alle hierdurch entstandenen Kosten einschl. Ver-
waltungsaufwand, mindestens jedoch 80,85 € (77,00 €) je Messeinrichtung 
berechnet. Gleiches gilt, wenn die erstmalige Inbetriebsetzung aus von den 
GWBS nicht zu vertretenden Gründen nicht möglich ist. 
Die Inbetriebsetzung des Hausanschlusses erfolgt erst, wenn alle Kosten für 
die Erstellung oder Änderung des Hausanschlusses erstattet sind. 

8 Verlegung von Messeinrichtungen 
Verlegungskosten nach § 18 Abs. 2 sind nach dem tatsächlichen Aufwand zu 
erstatten. 

9 Zahlung, Zahlungsverzug 
Eine endgültige Rechnungserteilung erfolgt nach Fertigstellung des An-
schlusses mit den jeweils am Tage der Ausführung geltenden Kosten gemäß 
Ziffer 3. 
Die Hausanschlusskosten und sonstige Leistungsentgelte werden nach Fer-
tigstellung des Hausanschlusses fällig; sie sind innerhalb 14 Tagen nach 
Rechnungsstellung ohne Abzug zu zahlen. 
Für jede schriftliche Mahnung wird unbeschadet des Anspruches auf ge-
setzliche Verzugszinsen ein Betrag von 2,60 € berechnet. 

10 Auskünfte 
Die GWBS sind berechtigt, den Gemeinden Bous und Schwalbach für die 
Berechnung ihrer Entwässerungsgebühren den Wasserbezug des Kunden 
mitzuteilen. 

11 Aufrechnung 
Gegen Ansprüche der GWBS kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 

12 Umsatzsteuer 
In allen Preisen die der Umsatzsteuerpflicht unterliegen, ist die Mehr-
wertsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe (z.Zt. 5 %) ent-
halten. 
 
(...) = Nettopreise 
 
 
 
 

(07.2020) 
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Auf Grund des § 27 des Gesetzes zur Regelung des Rechts der All-
gemeinen Geschäftsbedingungen vom 9. Dezember 1976 (BGBl. I S. 
3317) wird mit Zustimmung des Bundesrates verordnet:

§ 1 Gegenstand der Verordnung

(1) Soweit Wasserversorgungsunternehmen für den Anschluß an 
die öffentliche Wasserversorgung und für die öffentliche Versorgung mit 
Wasser Vertragsmuster oder Vertragsbedingungen verwenden, die für 
eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert sind (allgemeine Versorgungs-
bedingungen), gelten die §§ 2 bis 34. Diese sind, soweit Absatz 3 und 
§ 35 nichts anderes vorsehen, Bestandteil des Versorgungsvertrages.

(2) Die Verordnung gilt nicht für den Anschluß und die Versorgung 
von Industrieunternehmen und Weiterverteilern sowie für die Vorhal-
tung von Löschwasser.

(3) Der Vertrag kann auch zu allgemeinen Versorgungsbedingun-
gen abgeschlossen werden, die von den §§ 2 bis 34 abweichen, wenn 
das Wasserversorgungsunternehmen einen Vertragsabschluß zu den 
allgemeinen Bedingungen dieser Verordnung angeboten hat und der 
Kunde mit den Abweichungen ausdrücklich einverstanden ist. Auf die 
abweichenden Bedingungen sind die §§ 305 bis 310 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs anzuwenden.

(4) Das Wasserversorgungsunternehmen hat seine allgemeinen Ver-
sorgungsbedingungen, soweit sie in dieser Verordnung nicht abschlie-
ßend geregelt sind oder nach Absatz 3 von den §§ 2 bis 34 abweichen, 
einschließlich der dazugehörenden Preisregelungen und Preislisten in 
geeigneter Weise öffentlich bekanntzugeben.

§ 2 Vertragsabschluß

(1) Der Vertrag soll schriftlich abgeschlossen werden. Ist er auf an-
dere Weise zustande gekommen, so hat das Wasserversorgungsun-
ternehmen den Vertragsabschluß dem Kunden unverzüglich schriftlich 
zu bestätigen. Wird die Bestätigung mit automatischen Einrichtungen 
ausgefertigt, bedarf es keiner Unterschrift. Im Vertrag oder in der Ver-
tragsbestätigung ist auf die allgemeinen Versorgungsbedingungen hin-
zuweisen.

(2) Kommt der Vertrag dadurch zustande, daß Wasser aus dem Ver-
teilungsnetz des Wasserversorgungsunternehmens entnommen wird, 
so ist der Kunde verpflichtet, dies dem Unternehmen unverzüglich mit-
zuteilen. Die Versorgung erfolgt zu den für gleichartige Versorgungsver-
hältnisse geltenden Preisen.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, jedem 
Neukunden bei Vertragsabschluß sowie den übrigen Kunden auf Ver-
langen die dem Vertrag zugrunde liegenden allgemeinen Versorgungs-
bedingungen einschließlich der dazugehörenden Preisregelungen und 
Preislisten unentgeltlich auszuhändigen.

§ 3 Bedarfsdeckung

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen hat dem Kunden im Rah-
men des wirtschaftlich Zumutbaren die Möglichkeit einzuräumen, den 
Bezug auf den von ihm gewünschten Verbrauchszweck oder auf einen 
Teilbedarf zu beschränken. Der Kunde ist verpflichtet, seinen Wasser-
bedarf im vereinbarten Umfange aus dem Verteilungsnetz des Wasser-
versorgungsunternehmens zu decken.

(2) Vor der Errichtung einer Eigengewinnungsanlage hat der Kunde 
dem Wasserversorgungsunternehmen Mitteilung zu machen. Der Kun-
de hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, daß von seiner 
Eigenanlage keine Rückwirkungen in das öffentliche Wasserversor-
gungsnetz möglich sind.

§ 4 Art der Versorgung

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen stellt zu den jeweiligen 
allgemeinen Versorgungsbedingungen einschließlich der dazugehören-
den Preise Wasser zur Verfügung.

(2) Änderungen der allgemeinen Versorgungsbedingungen werden 
erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam. Dies gilt auch für die da-
zugehörenden Preise, sofern sie nicht dem Kunden im Einzelfall mit-
geteilt werden.

(3) Das Wasser muß den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und 
den anerkannten Regeln der Technik für die vereinbarte Bedarfsart 
(Trink- oder Betriebswasser) entsprechen. Das Wasserversorgungsun-
ternehmen ist verpflichtet, das Wasser unter dem Druck zu liefern, der 
für eine einwandfreie Deckung des üblichen Bedarfs in dem betreffen-
den Versorgungsgebiet erforderlich ist. Das Unternehmen ist berech-
tigt, die Beschaffenheit und den Druck des Wassers im Rahmen der 
gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten 
Regeln der Technik zu ändern, falls dies in besonderen Fällen aus wirt-
schaftlichen oder technischen Gründen zwingend notwendig ist; dabei 
sind die Belange des Kunden möglichst zu berücksichtigen.

(4) Stellt der Kunde Anforderungen an Beschaffenheit und Druck 
des Wassers, die über die vorgenannten Verpflichtungen hinausgehen, 
so obliegt es ihm selbst, die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen.

§ 5 Umfang der Versorgung, Benachrichtigung 
   bei Versorgungsunterbrechungen

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, Wasser im 
vereinbarten Umfang jederzeit am Ende der Anschlußleitung zur Verfü-
gung zu stellen. Dies gilt nicht

1.  soweit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstellung der öffentli-
chen Wasserversorgung erforderlich oder sonst vertraglich vorbehalten 
sind,

2.  soweit und solange das Unternehmen an der Versorgung durch 
höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm wirt-
schaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.

(2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vor-
nahme betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Das Wasserver-
sorgungsunternehmen hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit 
unverzüglich zu beheben.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen hat die Kunden bei einer 
nicht nur für kurze Dauer beabsichtigten Unterbrechung der Versor-
gung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Die Pflicht zur 
Benachrichtigung entfällt, wenn die Unterrichtung
1.  nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und das Unter-
nehmen dies nicht zu vertreten hat oder
2.  die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzö-
gern würde.

§ 6 Haftung bei Versorgungsstörungen

(1) Für Schäden, die ein Kunde durch Unterbrechung der Wasser-
versorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, 
haftet das ihn beliefernde Wasserversorgungsunternehmen aus Vertrag 
oder unerlaubter Handlung im Falle
1.  der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des 
Kunden, es sei denn, daß der Schaden von dem Unternehmen oder 
einem Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch 
fahrlässig verursacht worden ist,
2.  der Beschädigung einer Sache, es sei denn, daß der Schaden we-
der durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit des Unternehmens 
oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist,
3.  eines Vermögensschadens, es sei denn, daß dieser weder durch 
Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit des Inhabers des Unterneh-
mens oder eines vertretungsberechtigten Organs oder Gesellschafters 
verursacht worden ist.
§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätz-
lichem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden.

(2) Absatz 1 ist auch auf Ansprüche von Kunden anzuwenden, die 
diese gegen ein drittes Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaub-
ter Handlung geltend machen. Das Wasserversorgungsunternehmen 
ist verpflichtet, seinen Kunden auf Verlangen über die mit der Scha-
densverursachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhängen-
den Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind 
oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre 
Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist.

(3) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15 Euro.
(4) Ist der Kunde berechtigt, das gelieferte Wasser an einen Dritten 

weiterzuleiten, und erleidet dieser durch Unterbrechung der Wasser-
versorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung einen 
Schaden, so haftet das Wasserversorgungsunternehmen dem Dritten 
gegenüber in demselben Umfange wie dem Kunden aus dem Versor-
gungsvertrag.

(5) Leitet der Kunde das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, 
so hat er im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten sicherzustellen, 
daß dieser aus unerlaubter Handlung keine weitergehenden Schadens-
ersatzansprüche erheben kann, als sie in den Absätzen 1 bis 3 vorgese-
hen sind. Das Wasserversorgungsunternehmen hat den Kunden hierauf 
bei Abschluß des Vertrages besonders hinzuweisen.

(6) Der Kunde hat den Schaden unverzüglich dem ihn beliefernden 
Wasserversorgungsunternehmen oder, wenn dieses feststeht, dem er-
satzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen. Leitet der Kunde das gelie-
ferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er diese Verpflichtung auch 
dem Dritten aufzuerlegen.

§ 7

(weggefallen)

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die
Versorgung mit Wasser (AVBWasserV)

AVBWasserV Ausfertigungsdatum: 20. Juni 1980

„Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 750, 1067), die zuletzt durch Artikel 8 der Verordnung  

vom 11. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2010) geändert worden ist“ Stand: Zuletzt geändert durch Art. 8 V v. 11. Dezember 2014 I 2010

Textnachweis ab: 1.4.1980

Maßgaben aufgrund des EinigVtr vgl. AVBWasserV Anhang EV; Maßgaben nicht mehr anzuwenden gem. Art. 1 Nr. 4 Buchst. d DBuchst. oo G v. 21.1.2013 I 91 mWv 29.1.2013
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§ 8 Grundstücksbenutzung

(1) Kunden und Anschlußnehmer, die Grundstückseigentümer sind, 
haben für Zwecke der örtlichen Versorgung das Anbringen und Verle-
gen von Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von 
Wasser über ihre im gleichen Versorgungsgebiet liegenden Grundstü-
cke sowie erforderliche Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. 
Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung 
angeschlossen sind, die vom Eigentümer in wirtschaftlichem Zusam-
menhang mit der Wasserversorgung genutzt werden oder für die die 
Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. 
Sie entfällt, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentü-
mer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde.

(2) Der Kunde oder Anschlußnehmer ist rechtzeitig über Art und 
Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme des Grundstückes zu 
benachrichtigen.

(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtun-
gen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr 
zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat das Wasserversorgungs-
unternehmen zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen aus-
schließlich der Versorgung des Grundstücks dienen.

(4) Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der Grundstücksei-
gentümer die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie auf 
Verlangen des Unternehmens noch fünf Jahre unentgeltlich zu dulden, 
es sei denn, daß ihm dies nicht zugemutet werden kann.

(5) Kunden und Anschlußnehmer, die nicht Grundstückseigentümer 
sind, haben auf Verlangen des Wasserversorgungsunternehmens die 
schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Benutzung 
des zu versorgenden Grundstücks im Sinne der Absätze 1 und 4 bei-
zubringen.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege 
und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellung 
für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen be-
stimmt sind.

§ 9 Baukostenzuschüsse

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, von den 
Anschlußnehmern einen angemessenen Baukostenzuschuß zur teil-
weisen Abdeckung der bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendi-
gen Kosten für die Erstellung oder Verstärkung von der örtlichen Ver-
sorgung dienenden Verteilungsanlagen zu verlangen, soweit sie sich 
ausschließlich dem Versorgungsbereich zuordnen lassen, in dem der 
Anschluß erfolgt. Baukostenzuschüsse dürfen höchstens 70 vom Hun-
dert dieser Kosten abdecken.

(2) Der von den Anschlußnehmern als Baukostenzuschuß zu über-
nehmende Kostenanteil kann unter Zugrundelegung der Straßenfront-
länge des anzuschließenden Grundstücks und des Preises für einen 
Meter Versorgungsleitung bemessen werden. Der Preis für einen Meter 
Versorgungsleitung ergibt sich aus den Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten der in Absatz 1 genannten Verteilungsanlagen, geteilt 
durch die Summe der Straßenfrontlängen aller Grundstücke, die im be-
treffenden Versorgungsbereich an die Verteilungsanlagen angeschlos-
sen werden können. Das Wasserversorgungsunternehmen kann der 
Berechnung eine die Verhältnisse des Versorgungsbereichs berück-
sichtigende Mindeststraßenfrontlänge von bis zu 15 Metern zugrunde 
legen.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen kann bei der Bemessung 
des Baukostenzuschusses an Stelle oder neben der Straßenfrontlänge 
andere kostenorientierte Bemessungseinheiten, wie die Grundstücks-
größe, die Geschoßfläche oder die Zahl der Wohnungseinheiten oder 
gleichartiger Wirtschaftseinheiten verwenden.

In diesem Fall ist bei der Berechnung des Baukostenzuschusses 
die Summe der Bemessungseinheiten der Grundstücke zu berücksich-
tigen, die im betreffenden Versorgungsbereich angeschlossen werden 
können.

(4) Ein weiterer Baukostenzuschuß darf nur verlangt werden, wenn 
der Anschlußnehmer seine Leistungsanforderung wesentlich erhöht. Er 
ist nach den Absätzen 2 und 3 zu bemessen.

(5) Wird ein Anschluß an eine Verteilungsanlage hergestellt, die vor 
dem 1. Januar 1981 errichtet worden oder mit deren Errichtung vor 
diesem Zeitpunkt begonnen worden ist, so kann das Wasserversor-
gungsunternehmen abweichend von den Absätzen 1 bis 3 einen Bau-
kostenzuschuß nach Maßgabe der für die Anlage bisher verwendeten 
Berechnungsmaßstäbe verlangen.

(6) Der Baukostenzuschuß und die in § 10 Abs. 5 geregelten Haus-
anschlußkosten sind getrennt zu errechnen und dem Anschlußnehmer 
aufgegliedert auszuweisen.

§ 10 Hausanschluß

(1) Der Hausanschluß besteht aus der Verbindung des Verteilungs-
netzes mit der Kundenanlage. Er beginnt an der Abzweigstelle des Ver-
teilungsnetzes und endet mit der Hauptabsperrvorrichtung.

(2) Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Änderung 
werden nach Anhörung des Anschlußnehmers und unter Wahrung 
seiner berechtigten Interessen vom Wasserversorgungsunternehmen 
bestimmt.

(3) Hausanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des Wasser-
versorgungsunternehmens und stehen vorbehaltlich abweichender 
Vereinbarung in dessen Eigentum. In dem in Artikel 3 des Einigungsver-
trages genannten Gebiet bleibt das am Tag des Wirksamwerdens des 
Beitritts bestehende Eigentum eines Kunden an einem Hausanschluss, 
den er auf eigene Kosten errichtet oder erweitert hat, bestehen, so-
lange er das Eigentum nicht auf das Wasserversorgungsunternehmen 
überträgt. Hausanschlüsse werden ausschließlich von dem Wasser-
versorgungsunternehmen hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, 

abgetrennt und beseitigt, müssen zugänglich und vor Beschädigungen 
geschützt sein. Soweit das Versorgungsunternehmen die Erstellung 
des Hausanschlusses oder Veränderungen des Hausanschlusses nicht 
selbst, sondern durch Nachunternehmer durchführen läßt, sind Wün-
sche des Anschlußnehmers bei der Auswahl der Nachunternehmen zu 
berücksichtigen. Der Anschlußnehmer hat die baulichen Voraussetzun-
gen für die sichere Errichtung des Hausanschlusses zu schaffen. Er 
darf keine Einwirkungen auf den Hausanschluß vornehmen oder vor-
nehmen lassen.

(4) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, vom An-
schlußnehmer die Erstattung der bei wirtschaftlicher Betriebsführung 
notwendigen Kosten für 
1.  die Erstellung des Hausanschlusses,
2.  die Veränderungen des Hausanschlusses, die durch eine Änderung 
oder Erweiterung seiner Anlage erforderlich oder aus anderen Gründen 
von ihm veranlaßt werden,
zu verlangen. Die Kosten können pauschal berechnet werden.

(5) Kommen innerhalb von fünf Jahren nach Herstellung des Haus-
anschlusses weitere Anschlüsse hinzu und wird der Hausanschluß 
dadurch teilweise zum Bestandteil des Verteilungsnetzes, so hat das 
Wasserversorgungsunternehmen die Kosten neu aufzuteilen und dem 
Anschlußnehmer den etwa zuviel gezahlten Betrag zu erstatten.

(6) Soweit hinsichtlich des Eigentums am Hausanschluß und der 
daraus folgenden Pflichten zur Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, 
Änderung, Abtrennung und Beseitigung bestehende allgemeine Ver-
sorgungsbedingungen von Absatz 3 abweichen, können diese Rege-
lungen auch nach Inkrafttreten dieser Verordnung beibehalten werden.

(7) Jede Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere das 
Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige Störungen sind dem 
Wasserversorgungsunternehmen unverzüglich mitzuteilen.

(8) Kunden und Anschlußnehmer, die nicht Grundstückseigentümer 
sind, haben auf Verlangen des Wasserversorgungsunternehmens die 
schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Herstellung 
des Hausanschlusses unter Anerkennung der damit verbundenen Ver-
pflichtungen beizubringen.

§ 11 Meßeinrichtungen an der Grundstücksgrenze

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen kann verlangen, daß der 
Anschlußnehmer auf eigene Kosten nach seiner Wahl an der Grund-
stücksgrenze einen geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasserzäh-
lerschrank anbringt, wenn
1.  das Grundstück unbebaut ist oder
2.  die Versorgung des Gebäudes mit Anschlußleitungen erfolgt, die 
unverhältnismäßig lang sind oder nur unter besonderen Erschwernis-
sen verlegt werden können, oder
3.  kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vor-
handen ist.

(2) Der Anschlußnehmer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ord-
nungsgemäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu halten.

(3) Der Anschlußnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen auf 
seine Kosten verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht 
mehr zumutbar sind und die Verlegung ohne Beeinträchtigung einer 
einwandfreien Messung möglich ist.

(4) § 10 Abs. 8 gilt entsprechend.

§ 12 Kundenanlage

(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung 
und Unterhaltung der Anlage hinter dem Hausanschluß, mit Ausnahme 
der Meßeinrichtungen des Wasserversorgungsunternehmens ist der 
Anschlußnehmer verantwortlich. Hat er die Anlage oder Anlagenteile 
einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er 
neben diesem verantwortlich.

(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Ver-
ordnung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen 
sowie nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, 
erweitert, geändert und unterhalten werden. Die Errichtung der Anlage 
und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch das Wasserversor-
gungsunternehmen oder ein in ein Installateurverzeichnis eines Was-
serversorgungsunternehmens eingetragenes Installationsunternehmen 
erfolgen. Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Aus-
führung der Arbeiten zu überwachen.

(3) Anlagenteile, die sich vor den Meßeinrichtungen befinden, kön-
nen plombiert werden. Ebenso können Anlagenteile, die zur Kunden-
anlage gehören, unter Plombenverschluß genommen werden, um eine 
einwandfreie Messung zu gewährleisten. Die dafür erforderliche Aus-
stattung der Anlage ist nach den Angaben des Wasserversorgungsun-
ternehmens zu veranlassen.

(4) Die Teile des Hausanschlusses, die in Anwendung von § 10 Abs. 
6 im Eigentum des Kunden stehen und zu deren Unterhaltung er ver-
pflichtet ist, sind Bestandteile der Kundenanlage.

§ 13 Inbetriebsetzung der Kundenanlage

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen oder dessen Beauftragte 
schließen die Kundenanlage an das Verteilungsnetz an und setzen sie 
in Betrieb.

(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist beim Wasserversorgungs-
unternehmen über das Installationsunternehmen zu beantragen.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen kann für die Inbetrieb-
setzung vom Kunden Kostenerstattung verlangen; die Kosten können 
pauschal berechnet werden.
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§ 14 Überprüfung der Kundenanlage

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Kun-
denanlage vor und nach ihrer Inbetriebsetzung zu überprüfen. Es hat 
den Kunden auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen 
und kann deren Beseitigung verlangen.

(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden 
oder erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist das Wasserversor-
gungsunternehmen berechtigt, den Anschluß oder die Versorgung zu 
verweigern; bei Gefahr für Leib oder Leben ist es hierzu verpflichtet.

(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anla-
ge sowie durch deren Anschluß an das Verteilungsnetz übernimmt das 
Wasserversorgungsunternehmen keine Haftung für die Mängelfreiheit 
der Anlage. Dies gilt nicht, wenn es bei einer Überprüfung Mängel fest-
gestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen.

§ 15 Betrieb, Erweiterung und Änderung von Kundenanlage
     und Verbrauchseinrichtungen, Mitteilungspflichten

(1) Anlage und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, daß 
Störungen anderer Kunden, störende Rückwirkungen auf Einrichtun-
gen des Wasserversorgungsunternehmens oder Dritter oder Rückwir-
kungen auf die Güte des Trinkwasser ausgeschlossen sind.

(2) Erweiterungen und Änderungen der Anlage sowie die Verwen-
dung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen sind dem Wasserversor-
gungsunternehmen mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemes-
sungsgrößen ändern oder sich die vorzuhaltende Leistung wesentlich 
erhöht.

§ 16 Zutrittsrecht

Der Kunde hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten 
des Wasserversorgungsunternehmens den Zutritt zu seinen Räumen 
und zu den in § 11 genannten Einrichtungen zu gestatten, soweit dies 
für die Prüfung der technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung 
sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Verordnung, insbesondere 
zur Ablesung, oder zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen 
erforderlich und vereinbart ist.

§ 17 Technische Anschlußbedingungen

Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, weitere tech-
nische Anforderungen an den Hausanschluß und andere Anlagenteile 
sowie an den Betrieb der Anlage festzulegen, soweit dies aus Gründen 
der sicheren und störungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick 
auf die Erfordernisse des Verteilungsnetzes notwendig ist. Diese Anfor-
derungen dürfen den anerkannten Regeln der Technik nicht widerspre-
chen. Der Anschluß bestimmter Verbrauchseinrichtungen kann von der 
vorherigen Zustimmung des Versorgungsunternehmens abhängig ge-
macht werden. Die Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn der 
Anschluß eine sichere und störungsfreie Versorgung gefährden würde.

(2) Das Wasserversorgungsunternehmen hat die weiteren techni-
schen Anforderungen der zuständigen Behörde anzuzeigen. Die Be-
hörde kann sie beanstanden, wenn sie mit Inhalt und Zweck dieser 
Verordnung nicht zu vereinbaren sind.

§ 18 Messung

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen stellt die vom Kunden 
verbrauchte Wassermenge durch Meßeinrichtungen fest, die den 
eichrechtlichen Vorschriften entsprechen müssen. Bei öffentlichen 
Verbrauchseinrichtungen kann die gelieferte Menge auch rechnerisch 
ermittelt oder geschätzt werden, wenn die Kosten der Messung außer 
Verhältnis zur Höhe des Verbrauchs stehen.

(2) Das Wasserversorgungsunternehmen hat dafür Sorge zu tragen, 
daß eine einwandfreie Messung der verbrauchten Wassermenge ge-
währleistet ist. Es bestimmt Art, Zahl und Größe sowie Anbringungsort 
der Meßeinrichtungen. Ebenso ist die Lieferung, Anbringung, Überwa-
chung, Unterhaltung und Entfernung der Meßeinrichtungen Aufgabe 
des Unternehmens. Es hat den Kunden und den Anschlußnehmer an-
zuhören und deren berechtigte Interessen zu wahren. Es ist verpflichtet, 
auf Verlangen des Kunden oder des Hauseigentümers die Meßeinrich-
tungen zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer einwand-
freien Messung möglich ist; der Kunde oder der Hauseigentümer ist 
verpflichtet, die Kosten zu tragen.

(3) Der Kunde haftet für das Abhandenkommen und die Beschädi-
gung der Meßeinrichtungen, soweit ihn hieran ein Verschulden trifft. Er 
hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen dieser Einrichtungen 
dem Wasserversorgungsunternehmen unverzüglich mitzuteilen. Er ist 
verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor 
Frost zu schützen.

§ 19 Nachprüfung von Meßeinrichtungen

(1) Der Kunde kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtung 
nach § 39 des Mess- und Eichgesetzes verlangen. Stellt der Kunde den 
Antrag auf Prüfung nicht bei dem Wasserversorgungsunternehmen, so 
hat er dieses vor Antragstellung zu benachrichtigen.

(2) Die Kosten der Prüfung fallen dem Unternehmen zur Last, falls 
die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, 
sonst dem Kunden.

§ 20 Ablesung

(1) Die Meßeinrichtungen werden vom Beauftragten des Wasserver-
sorgungsunternehmens möglichst in gleichen Zeitabständen oder auf 
Verlangen des Unternehmens vom Kunden selbst abgelesen. Dieser 
hat dafür Sorge zu tragen, daß die Meßeinrichtungen leicht zugänglich 
sind.

(2) Solange der Beauftragte des Unternehmens die Räume des Kun-
den nicht zum Zwecke der Ablesung betreten kann, darf das Unterneh-
men den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung schätzen; 
die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen.

§ 21 Berechnungsfehler

(1) Ergibt eine Prüfung der Meßeinrichtungen eine Überschreitung 
der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des 
Rechnungsbetrages festgestellt, so ist der zuviel oder zuwenig berech-
nete Betrag zu erstatten oder nachzuentrichten. Ist die Größe des Feh-
lers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Meßeinrichtung nicht 
an, so ermittelt das Wasserversorgungsunternehmen den Verbrauch für 
die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnitts-
verbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Feh-
lers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen 
Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind ange-
messen zu berücksichtigen.

(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des 
Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die 
Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt 
werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens zwei Jahre be-
schränkt.

§ 22 Verwendung des Wassers

(1) Das Wasser wird nur für die eigenen Zwecke des Kunden, seiner 
Mieter und ähnlich berechtigter Personen zur Verfügung gestellt. Die 
Weiterleitung an sonstige Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung des 
Wasserversorgungsunternehmens zulässig. Diese muß erteilt werden, 
wenn dem Interesse an der Weiterleitung nicht überwiegende versor-
gungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen.

(2) Das Wasser darf für alle Zwecke verwendet werden, soweit nicht 
in dieser Verordnung oder auf Grund sonstiger gesetzlicher oder be-
hördlicher Vorschriften Beschränkungen vorgesehen sind. Das Wasser-
versorgungsunternehmen kann die Verwendung für bestimmte Zwecke 
beschränken, soweit dies zur Sicherstellung der allgemeinen Wasser-
versorgung erforderlich ist.

(3) Der Anschluß von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist beim 
Wasserversorgungsunternehmen vor Beginn der Bauarbeiten zu bean-
tragen. Der Antragsteller hat dem Wasserversorgungsunternehmen alle 
für die Herstellung und Entfernung des Bauwasseranschlusses entste-
henden Kosten zu erstatten. Die Sätze 1 und 2 gelten für Anschlüsse zu 
sonstigen vorübergehenden Zwecken entsprechend.

(4) Soll Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, 
sondern zu anderen vorübergehenden Zwecken entnommen werden, 
sind hierfür Hydrantenstandrohre des Wasserversorgungsunterneh-
mens mit Wasserzählern zu benutzen.

§ 23 Vertragsstrafe

(1) Entnimmt der Kunde Wasser unter Umgehung, Beeinflussung 
oder vor Anbringung der Meßeinrichtungen oder nach Einstellung der 
Versorgung, so ist das Wasserversorgungsunternehmen berechtigt, 
eine Vertragsstrafe zu verlangen. Dabei kann höchstens vom Fünffa-
chen desjenigen Verbrauchs ausgegangen werden, der sich auf der 
Grundlage des Vorjahresverbrauchs anteilig für die Dauer der unbefug-
ten Entnahme ergibt. Kann der Vorjahresverbrauch des Kunden nicht 
ermittelt werden, so ist derjenige vergleichbarer Kunden zugrunde zu 
legen. Die Vertragsstrafe ist nach den für den Kunden geltenden Prei-
sen zu berechnen.

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kun-
de vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur 
Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe 
beträgt das Zweifache des Betrags, den der Kunde bei Erfüllung seiner 
Verpflichtung nach den für ihn geltenden Preisen zusätzlich zu zahlen 
gehabt hätte.

(3) Ist die Dauer der unbefugten Entnahme oder der Beginn der 
Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe nach 
vorstehenden Grundsätzen über einen festgestellten Zeitraum hinaus 
für längstens ein Jahr erhoben werden.

§ 24 Abrechnung, Preisänderungsklauseln

(1) Das Entgelt wird nach Wahl des Wasserversorgungsunterneh-
mens monatlich oder in anderen Zeitabschnitten, die jedoch zwölf Mo-
nate nicht wesentlich überschreiten dürfen, abgerechnet.

(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Prei-
se, so wird der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitan-
teilig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der 
Grundlage der für die jeweilige Abnehmergruppe maßgeblichen Erfah-
rungswerte angemessen zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei 
Änderung des Umsatzsteuersatzes.

(3) Preisänderungsklauseln sind kostennah auszugestalten. Sie 
dürfen die Änderung der Preise nur von solchen Berechnungsfaktoren 
abhängig machen, die der Beschaffung und Bereitstellung des Wassers 
zuzurechnen sind. Die Berechnungsfaktoren müssen vollständig und in 
allgemein verständlicher Form ausgewiesen werden.

§ 25 Abschlagszahlungen

(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann 
das Wasserversorgungsunternehmen für die nach der letzten Abrech-
nung verbrauchte Wassermenge Abschlagszahlung verlangen. Diese 
ist anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem 
Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. Ist eine 
solche Berechnung nicht möglich, so bemißt sich die Abschlagszah-
lung nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. 
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Macht der Kunde glaubhaft, daß sein Verbrauch erheblich geringer ist, 
so ist dies angemessen zu berücksichtigen.

(2) Ändern sich die Preise, so können die nach der Preisänderung 
anfallenden Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preis-
änderung entsprechend angepaßt werden.

(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, daß zu hohe Abschlagszahlun-
gen verlangt wurden, so ist der übersteigende Betrag unverzüglich zu 
erstatten, spätestens aber mit der nächsten Abschlagsforderung zu 
verrechnen. Nach Beendigung des Versorgungsverhältnisses sind zu-
viel gezahlte Abschläge unverzüglich zu erstatten.

§ 26 Vordrucke für Rechnungen und Abschläge

Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen verständlich 
sein. Die für die Forderung maßgeblichen Berechnungsfaktoren sind 
vollständig und in allgemein verständlicher Form auszuweisen.

§ 27 Zahlung, Verzug

(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Wasserversor-
gungsunternehmen angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei 
Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig.

(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann das Wasserversorgungs-
unternehmen, wenn es erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag 
durch einen Beauftragten einziehen läßt, die dadurch entstandenen 
Kosten auch pauschal berechnen.

§ 28 Vorauszahlungen

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, für den 
Wasserverbrauch eines Abrechnungszeitraums Vorauszahlung zu ver-
langen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles zu besorgen ist, 
daß der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht recht-
zeitig nachkommt.

(2) Die Vorauszahlung bemißt sich nach dem Verbrauch des vorher-
gehenden Abrechnungszeitraumes oder dem durchschnittlichen Ver-
brauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, daß sein 
Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berück-
sichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere Mo-
nate und erhebt das Wasserversorgungsunternehmen Abschlagszah-
lungen, so kann es die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen 
verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung 
zu verrechnen.

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann das Wasser-
versorgungsunternehmen auch für die Erstellung oder Veränderung 
des Hausanschlusses sowie in den Fällen des § 22 Abs. 3 Satz 1 Vor-
auszahlung verlangen.

§ 29 Sicherheitsleistung

(1) Ist der Kunde oder Anschlußnehmer zur Vorauszahlung nicht in 
der Lage, so kann das Wasserversorgungsunternehmen in angemesse-
ner Höhe Sicherheitsleistung verlangen.

(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs verzinst.

(3) Ist der Kunde oder Anschlußnehmer in Verzug und kommt er 
nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zah-
lungsverpflichtungen aus dem Versorgungsverhältnis nach, so kann 
sich das Wasserversorgungsunternehmen aus der Sicherheit bezahlt 
machen. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kurs-
verluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden 
oder Anschlußnehmers.

(4) Die Sicherheit ist zurückzugeben, wenn ihre Voraussetzungen 
weggefallen sind.

§ 30 Zahlungsverweigerung

Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen be-
rechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,

1.  soweit sich aus den Umständen ergibt, daß offensichtliche Feh-
ler vorliegen, und

2.  wenn der Zahlungsaufschub oder die Zahlungsverweigerung in-
nerhalb von zwei Jahren nach Zugang der fehlerhaften Rechnung oder 
Abschlagsberechnung geltend gemacht wird.

§ 31 Aufrechnung

Gegen Ansprüche des Wasserversorgungsunternehmens kann nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen 
aufgerechnet werden.

§ 32 Laufzeit des Versorgungsvertrages, Kündigung

(1) Das Vertragsverhältnis läuft solange ununterbrochen weiter, bis 
es von einer der beiden Seiten mit einer Frist von einem Monat auf das 
Ende eines Kalendermonats gekündigt wird.

(2) Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit zwei-
wöchiger Frist auf das Ende eines Kalendermonats zu kündigen.

(3) Wird der Verbrauch von Wasser ohne ordnungsmäßige Kündi-
gung eingestellt, so haftet der Kunde dem Wasserversorgungsunter-
nehmen für die Bezahlung des Wasserpreises für den von der Meß-
einrichtung angezeigten Verbrauch und für die Erfüllung sämtlicher 
sonstiger Verpflichtungen.

(4) Ein Wechsel in der Person des Kunden ist dem Wasserversor-
gungsunternehmen unverzüglich mitzuteilen und bedarf dessen Zu-
stimmung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, dem Eintritt des 
Dritten in die sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und 
Pflichten zuzustimmen.

(5) Tritt anstelle des bisherigen Wasserversorgungsunternehmens 
ein anderes Unternehmen in die sich aus dem Vertragsverhältnis erge-
benden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der Zustim-
mung des Kunden. Der Wechsel des Wasserversorgungsunternehmens 
ist öffentlich bekanntzugeben.

(6) Die Kündigung bedarf der Schriftform.
(7) Der Kunde kann eine zeitweilige Absperrung seines Anschlusses 

verlangen, ohne damit das Vertragsverhältnis zu lösen.

§ 33 Einstellung der Versorgung, fristlose Kündigung

(1) Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Versor-
gung fristlos einzustellen, wenn der Kunde den allgemeinen Versor-
gungsbedingungen zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, 
um
1.  eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anla-
gen abzuwenden,
2.  den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder 
vor Anbringung der Meßeinrichtungen zu verhindern oder
3.  zu gewährleisten, daß Störungen anderer Kunden, störende Rück-
wirkungen auf Einrichtungen des Unternehmens oder Dritter oder 
Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind.

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfül-
lung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist das Wasserver-
sorgungsunternehmen berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach 
Androhung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der Kunde darlegt, daß 
die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwider-
handlung stehen und hinreichende Aussicht besteht, daß der Kunde 
seinen Verpflichtungen nachkommt. Das Wasserversorgungsunterneh-
men kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung 
androhen.

(3) Das Wasserversorgungsunternehmen hat die Versorgung un-
verzüglich wieder aufzunehmen, sobald die Gründe für ihre Einstellung 
entfallen sind und der Kunde die Kosten der Einstellung und Wieder-
aufnahme der Versorgung ersetzt hat. Die Kosten können pauschal 
berechnet werden.

(4) Das Wasserversorgungsunternehmen ist in den Fällen des Ab-
satzes 1 berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, in den 
Fällen der Nummern 1 und 3 jedoch nur, wenn die Voraussetzungen 
zur Einstellung der Versorgung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten 
Zuwiderhandlungen nach Absatz 2 ist das Unternehmen zur fristlosen 
Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; 
Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 34 Gerichtsstand

(1) Der Gerichtsstand für Kaufleute, juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts und öffentlich- rechtliche Sondervermögen ist am 
Sitz der für den Kunden zuständigen Betriebsstelle des Wasserversor-
gungsunternehmens.

(2) Das gleiche gilt,
1.  wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat 
oder
2.  wenn der Kunde nach Vertragsschluß seinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich dieser Verordnung 
verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt ist.

§ 35 Öffentlich-rechtliche Versorgung mit Wasser

(1) Rechtsvorschriften, die das Versorgungsverhältnis öffentlich-
rechtlich regeln, sind den Bestimmungen dieser Verordnung entspre-
chend zu gestalten; unberührt bleiben die Regelungen des Verwal-
tungsverfahrens sowie gemeinderechtliche Vorschriften zur Regelung 
des Abgabenrechts.

(2) Bei Inkrafttreten dieser Verordnung geltende Rechtsvorschriften, 
die das Versorgungsverhältnis öffentlich- rechtlich regeln, sind bis zum 
1. Januar 1982 anzupassen.

§ 36 (weggefallen)

§ 37 Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 1980 in Kraft.
(2) Die §§ 2 bis 34 gelten auch für Versorgungsverträge, die vor dem 

1. April 1980 zustande gekommen sind, unmittelbar. Das Wasserver-
sorgungsunternehmen ist verpflichtet, die Kunden in geeigneter Weise 
hierüber zu unterrichten. Laufzeit und Kündigungsbestimmungen der 
vor Verkündung dieser Verordnung abgeschlossenen Versorgungsver-
träge bleiben unberührt.

(3) § 24 Abs. 2 und 3, § 25 Abs. 1 und 2 sowie § 28 gelten nur für 
Abrechnungszeiträume, die nach dem 31. Dezember 1980 beginnen.

Schlußformel
Der Bundesminister für Wirtschaft
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Anschrift: Saarbrücker Straße 195, 66359 Bous, Postfach 1152, 66353 Bous, Telefon: (06834) 85-0, Telefax: (06834) 85-145,  www.gwbs.de 

Mietvertrag für einen Bauwasserzähler 
 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
zur Errichtung Ihres Neubaues benötigen Sie eine Bauwasserversorgung. Diese erfolgt üblicherweise über ein Standrohr, 
das an einem Hydranten in Ihrer Straße angeschlossen wird. 

Der Wasser-Hausanschluss wird nach Errichtung des Kellers hergestellt. Der Einbau des Wasserzählers kann aber erst 
nach Fertigstellung der Trinkwasserinstallation und Einbau aller Sicherheitsarmaturen nach Fertigmeldung durch ein Ver-
tragsinstallationsunternehmen erfolgen. 

Wir bieten Ihnen und Ihren Handwerkern während der Übergangszeit beim Ausbau des Rohbaues als besonderen Service 
unseres Unternehmens den Einbau eines Bauwasserzählers an. Der Bauwasserzähler wird unmittelbar hinter der Hauptab-
sperreinrichtung des Hausanschlusses an der Stelle des späteren Wasserzählers eingebaut. An dem Bauwasserzähler ist 
ein Zapfventil mit einer speziellen Sicherungskombination installiert, die ein Rückfließen von verunreinigtem Wasser verhin-
dert. Die Wasserentnahme erfolgt direkt am Wasserzähler. 

Eine Überbrückung von Bauwasserzählern mit nicht fertiggestellten Hausinstallationen – z. B. durch eine provisorische 
Schlauchverbindung - ist nicht zulässig und berechtigt uns in begründeten Fällen - insbesondere bei Gesundheitsgefahren 
für die öffentliche Wasserversorgung - zur fristlosen Einstellung der Versorgung.  

Bauwasserzähler stellen eine technische Alternative zum Hydrantenstandrohr als Bauwasserversorgung nach Herstellung 
des Wasserhausanschlusses dar. Die Verrechnungsmodalitäten sind allerdings die gleichen: 

Bei Bauwasserzählern wird neben dem Wasserbezugspreis von 1,47 €/m ³ (netto 1,40 €/m³) und dem Grundwasserent-
nahmeentgelt von 0,11 €/m³ (netto 0,10 €/m³) ein Jahresgrundpreis von z.Zt.  379,89 € (netto 361,80 €) berechnet. Als 
Mindestgrundpreis werden z. Zt. 31,66 € (netto 30,15 €) erhoben. In den Preisen ist die Mehrwertsteuer von z.Zt. 5 % 
enthalten. 

Abwassergebühren werden für Bauwasser nicht erhoben. Auch deshalb ist die Überbrückung des Wasserzählers zur Ver-
sorgung sanitärer Einrichtungen nicht zulässig. 

Der Ein- und Ausbau des Bauwasserzählers erfolgt ohne Berechnung. 

Für den Bauwasserzähler wird eine Kaution in Höhe von 150,00 € erhoben. 

 

 
Vorgenannte Informationen habe ich zur Kenntnis genommen. Ich beauftrage die Gas- und Wasserwerke Bous-Schwalbach 
GmbH (GWBS) mit dem Einbau eines Bauwasserzählers in nachfolgend genanntem Anwesen: 

Kundenadresse: Einbauort: 

 
Name:               _______________________________________ Straße:   __________________________________ 

 
Vorname:          _______________________________________ Ort:         __________________________________ 

 
Straße:              _______________________________________ Datum:    __________________________________ 

 
Ort:                   _______________________________________ Unterschrift:  _______________________________ 
                                              (Kunde) 
 
 
 
 

Kaution: 150,00 € bar/Scheck erhalten __________________              _______________________ 

 (Datum) (Unterschrift GWBS) 
 
 

� Kaution Hydrantenstandrohr umbuchen     Stand 06/2020 
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Gas- und Wasserwerke Bous-Schwalbach GmbH, Saarbrücker Straße 195, 66359 Bous, Telefon: (06834) 85-0, Telefax: (06834) 85-145,  www.gwbs.de; info@gwbs.de 
 

 

 
 

Preisblatt für die Versorgung mit Trinkwasser 
(gültig ab 01. Juli 2020) 

 
1.0 Preise 

 
  Brutto                     Netto 
Wasserbezugspreis*  1,47 €/m³ 1,40 €/m³ 
Grundwasserentnahmeentgelt  0,11 €/m³ 0,10 €/m³ 
Grundwasserentnahmeentgelt ermäßigt  0,09 €/m³ 0,09 €/m³ 
(EMAS- bzw. ISO zertifizierte Betriebe)    
 
Grundpreis* 

   

Der Jahresgrundpreis richtet sich nach der Zählergröße und beträgt bei: 
 
  Bezeichnung (bisher)              Bezeichnung (neu) Brutto              Netto 
Wasserzähler1) bis Qn   2,5                                      bis Q3   4 175,14 € 166,80 € 

       Qn   6                                      Q3 10 420,30 € 400,29 € 
       Qn 10                                      Q3 16 700,50 € 667,14 € 
       Qn 15 (DN 502))                             Q3 25 1.050,76 € 1.000,72 € 

       Qn 40 (DN 802))                             Q3 40/63 2.802,00 € 2.668,57 € 
 ab Qn 60 (DN 1002))                     ab Q3 63/100 4.202,98 € 4.002,84 € 

    
             

1)
 neue Zählerbezeichnungen; die bisherige Bezeichnung Qn (Nenndurchfluss) wird schrittweise durch Q3 (Dauerdurchfluss) ersetzt  

             
2)

 Verbundzähler

 
Der Grundpreis wird auch erhoben, wenn keine Was-
serentnahme stattfindet. 

 
 

2.0 Standrohrmiete  
 

Bei Standrohrzähler und Bauwasserzähler wird neben 
dem Wasserbezugspreis gem. Ziff. 1.0 ein Jahres-
grundpreis von 379,89 €/a* (361,80 €/a) berechnet. 
Als Mindestgrundpreis werden 31,66 €* (30,15 €) er-
hoben. 
Abweichend hiervon wird bei einer Rückgabe in-
nerhalb von 3 Tagen ein Sonderpreis von 9,82 €*  
(9,35 €) erhoben. 
 
Für Standrohre beträgt die Kaution 300,00 € für Bau-
wasserzähler 150,00 €. 
Der Standrohrzähler ist jeweils vierteljährlich zur Zäh-
lerablesung vorzulegen. 

 
 

3.0 Ablesung und Abrechnung 
 

Als Abrechnungszeitraum gilt in der Regel das Kalen-
derjahr (365 Tage). Für die im Laufe des Abrech-
nungszeitraumes gelieferte Wassermenge werden 11 
Abschläge jeweils zum 01. bzw. 15. eines jeden Mo-
nats, beginnend ab 01. Februar des Abrechnungsjah-
res, erhoben. 
Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund einer Ab-
lesung am Ende des Abrechnungszeitraumes. 

 
 

4.0 Kosten für Nachprüfung von Messeinrichtungen 
 

Der Kunde kann jederzeit die Nachprüfung der Mess-
einrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staat-
lich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs.4 des 
Eichgesetzes verlangen. Stellt der Kunde den Antrag 
auf Prüfung nicht bei dem Wasserversorgungsunter-
nehmen, so hat er dieses vor Antragstellung zu be-
nachrichtigen. 

 
 

 
 

 
Ergibt die vom Kunden beantragte Nachprüfung der 
Messeinrichtung, dass die Abweichung innerhalb der 
gesetzlich festgelegten Verkehrsfehlergrenze liegt, so 
werden für den Ein- und Ausbau sowie für die Prüfung 
bei Zählern bis Qn 15 (Q3 25) 169,71 €** (146,30 €) 
berechnet. Bei größeren Zählern erfolgt die Berech-
nung nach Aufwand. 

 

5.0 Zahlung und Verzug 
 

Für jede schriftliche Mahnung wird unbeschadet des 
Anspruchs auf gesetzliche Verzugszinsen ein Betrag 
von 3,00 € berechnet. 
Bei Einstellung der Versorgung sind vor Wiederauf-
nahme außer rückständigen Beträgen die Kosten für 
die Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung 
einschl. Verwaltungsaufwand, mindestens jedoch 
89,32 €** (77,00 €), zu bezahlen. 

 

6.0 Allgemeines 
 

Bei unzulässiger Wasserentnahme wird der Wasser-
verbrauch geschätzt und gemäß Ziff. 1.0 in Rechnung 
gestellt. 
Der Kunde hat die Kosten der Wasserverluste zu tra-
gen, die aufgrund von Schäden oder Undichtigkeiten 
irgendwelcher Art an der Kundenanlage oder von ihm 
zu unterhaltenden Leitungen auftreten. 
Wird ein Wasserzähler auf Antrag des Grundstückei-
gentümers aus- bzw. eingebaut, werden jeweils 
63,80  €** (55,00 €) berechnet. 

 

7.0 Umsatzsteuer 
 

In allen Preisen, die der Umsatzsteuerpflicht unterlie-
gen, ist die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlich 
festgelegten Höhe (z.Zt. 5 % bzw. 16 %) enthalten. 

 
 *     Preise einschl. 5% Mehrwertsteuer 
 **    Preise einschl. 16% Mehrwertsteuer 
 (..)  Nettopreise 

(06.2020) 
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